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Vorwort

»Die Erkenntnis und Formulierung des Wissens um 
Nichtwissen ist der eigentliche Motor der Forschungspro-
zesse, die den Zweck verfolgen, das noch Unbekannte in 
Wissen zu überführen.«

Willehad Lanwer (2017, S. 15)

Mit der Dissertation Verkehrte Welt. Von der Praxis der Exklusion behin‑
derter Menschen zum Grundriss einer Pädagogik der Ent‑fremdung knüpfe 
ich an meine 2015 verfasste und 2016 publizierte Master-Thesis mit dem 
Titel Entfremdet, verdinglicht und be‑hindert. Versuch einer Dechiffrierung 
segregierender Mechanismen aus sozialhistorischer Perspektive an, die rück-
blickend als Vorarbeit aufgefasst werden kann. Die Gegenüberstellung der 
beiden Arbeiten dokumentiert meinen Erkenntnisweg auf diesem Gebiet, 
der über Höhen und Tiefen verlief und mitunter steinig gewesen ist. Zahl-
reiche zentrale Gedanken, die sich in der Master-Thesis finden, wurden auf-
gegriffen, präzisiert und weiterentwickelt. Andere hielten einer erneuten 
Prüfung nicht stand, erwiesen sich als unplausibel und mussten ausgehend 
von den zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnissen selbstkritisch verwor-
fen werden. Auffällig ist die Ähnlichkeit im Grundaufbau der beiden Arbei-
ten in Bezug auf die Untersuchung der Exklusion behinderter Menschen, 
die in der weitgehenden Übernahme der Argumentationsstruktur und der 
bewährten Herangehensweise begründet liegt. Die offensichtlichen Ge-
meinsamkeiten dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die In-
halte größtenteils neu erarbeitet und alle Kapitel neu verfasst wurden. Die 
Bewältigung der im Fazit der Master-Thesis gestellten Aufgabe, die darin 
bestand, das Geschichtsstudium zu vertiefen, die Begriffsarbeit zu intensi-
vieren und die Analyse zu konkretisieren, machte dies erforderlich. Darü-
ber hinaus wird mit der Entwicklung der Konzeption einer Pädagogik der 
Ent‑fremdung im Grundriss die Master-Thesis in thematischer Hinsicht 
überschritten, die sich auf das Begreifen beschränkt und keine Antworten 
auf die handlungsorientierte Frage zu geben vermag, wie der Entfremdung 
in der Erziehungs- und Bildungspraxis entgegengewirkt werden kann.
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Vorwort

Die Herausbildung des Motivs, das mich über Jahre tagein, tagaus zur 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik bewog, ist weder 
auf Natur noch Schicksal, sondern auf meine soziale Entwicklungssitua-
tion und die Konfrontation mit bestimmten gesellschaftlichen Wider-
sprüchen zurückzuführen, die Unbehagen ausgelöst und mein Denken in 
Bewegung gesetzt haben. In diesem Zusammenhang möchte ich drei motiv-
bildende Schlüsselerfahrungen hervorheben, weil sie den Praxisbezug der 
Forschungsarbeit unterstreichen und für meine selbstbestimmte Themen-
wahl ausschlaggebend waren:

 ➣ Erstens die entfremdete Arbeit in meiner Ausbildung zum Tischler, 
die zur kritischen Hinterfragung der eigenen Stellung im tauschwert-
zentrierten kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsprozess 
führte und mein theoretisches Interesse am Entfremdungsbegriff 
weckte.

 ➣ Zweitens die Begegnung mit behinderten Menschen als Zivildienst-
leistender und als Heilerziehungspflegehelfer bzw. Heilerziehungs-
pfleger in unterschiedlichen Sondereinrichtungen, die mich nach den 
mir damals noch weitgehend unbekannten gesellschaftlichen Hinter-
gründen ihrer Ausgrenzung fragen ließ.

 ➣ Und schließlich drittens die Durchführung eines Schulprojektes 
in Irland im Rahmen meines Studiums der Integrativen Heilpäda-
gogik/Inclusive Education, das sich gegen Entfremdungsprozesse 
richtete und mir den Bedarf an der Konzeption einer Pädagogik der 
Ent‑fremdung aufzeigte, die ich als Kompass gebraucht hätte, auf die 
ich jedoch nicht zurückgreifen konnte.

Die Herausbildung des Motivs ist allerdings nur die eine Seite, die Mög-
lichkeit zu bekommen, ihm tatsächlich nachzugehen, die andere. Letzte-
res setzt einen geeigneten sozialen Rahmen voraus, den ich mich glücklich 
schätzen kann, vorgefunden zu haben. Dieser bestand aus einer Vielzahl 
von Personen, die mich auf meinem (Um-)Weg fachlich wie privat beglei-
tet, ermutigt und unterstützt haben. Meine Arbeit ist auch ihre Arbeit.
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1 Die gegenwärtige Exklusion  
von behinderten Menschen

»Anstatt sich erst mit Hilfe ideologischer Begriffe ein ver-
söhnliches Bild der sozialen Wirklichkeit zurechtzustili-
sieren und sich dann mit den Verhältnissen, wie sie sind, 
getröstet abzufinden, muß Wissenschaft die Härte dessen, 
was ist, zum Bewußtsein erheben.«

Theodor W. Adorno (2015a, S. 481)

In diesem Kapitel stellt sich die Aufgabe, die gegenwärtige Exklusion von 
behinderten Menschen – den Elefant im Raum – sichtbar zu machen und 
damit den Erkenntnisgegenstand der Untersuchung konkret-historisch 
zu erfassen. Freilich würde es den zur Verfügung stehenden Rahmen bei 
weitem übersteigen, die Exklusion im Hier und Heute in all ihren unter-
schiedlichen Manifestationen im Detail zu beschreiben. Dies ist weder 
möglich noch notwendig. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben zu können, beschränkt sich der Problemaufriss in diesem Kapitel 
daher darauf, Schlaglichter auf ausgewählte Wirklichkeitsausschnitte zu 
werfen, die aufgrund ihrer entscheidenden Rolle im Exklusionskomplex 
jedoch verallgemeinerbare Aussagen über die aktuelle Lage in Deutsch-
land zulassen.27 Zunächst wird anhand von statistischen Daten die Ex-
klusion von behinderten Menschen in den drei Lebensbereichen Bildung, 
Arbeit und Wohnen dargestellt. Dabei richtet sich das Augenmerk vor 
allem auf Sondereinrichtungen, die sich als Gradmesser der Exklusion für 
eine Ist-Stand-Erhebung in besonderer Weise eignen, da sie Ausdruck 
ausgrenzender Verhältnisse sind. Anschließend werden abwertende Denk‑ 
und Einstellungsweisen gegenüber behinderten Menschen thematisiert, 
die die Lebensbereiche übergreifen und Teil des Exklusionskomplexes 
sind. Um im Sinne des Eingangszitates die Härte dessen, was ist, ins Be‑
wusstsein zu heben und den in der Einleitung angesprochenen Wider-
spruch von Sein und Sollen offen zu Tage treten zu lassen, wird die aktu-
elle Situation mit den menschenrechtlichen Anforderungen kontrastiert, 

27 Zur Lage weltweit, auf die hier nicht gesondert eingegangen werden kann, siehe: ILO, 
2015; UNICEF, 2021; World Health Organization & The World Bank 2011.
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1 Die gegenwärtige Exklusion von behinderten Menschen

die sich aus der UN-BRK ergeben. Darüber hinaus werden Bezüge zur 
Situation in den Jahren unmittelbar nach der Ratifikation der UN-BRK 
Anfang 2009 hergestellt, die es ermöglichen, die jüngsten Entwicklungs-
trends aufzuzeigen.

Die Bundesrepublik Deutschland erkennt das Recht von behinderten 
Menschen auf Bildung an und hat sich dazu verpflichtet, ein ›inklusives 
Bildungssystem auf allen Ebenen‹ (Art. 24 UN-BRK)28 sicherzustellen. 
Entgegen anderweitiger Verlautbarungen – wie sie sich z. B. im bayeri-
schen Aktionsplan finden (siehe Einleitung) – können Sonderschulen per 
se nicht Teil eines inklusiven Bildungssystems sein. So stellt der UN-Fach-
ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2016)29 in 
seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 4 zum Recht auf inklusive Bildung un-
missverständlich klar, dass die Unterhaltung von zwei Bildungssystemen, 
»[…] einem allgemeinen Bildungssystem und einem Sonderbildungssys-
tem/auf Segregation beruhenden Bildungssystem« (S. 18)30, mit den For-
derungen aus Artikel 24 der UN-BRK unvereinbar ist (vgl. ebd.). Dem-
gemäß muss das achtgliedrige deutsche Sonderschulsystem, das neben dem 
allgemeinen Schulsystem existiert und Schüler*innen nach »Förderschwer-
punkten« bzw. »Behinderungsarten« selektiert, als ausgrenzend und kon-
ventionswidrig eingestuft werden. Daraus ergibt sich für die Bundesrepu-
blik Deutschland die gesellschaftspolitische Aufgabe, »[…] ein inklusives 
Schulsystem ohne Sonderstrukturen wie Sonder- und Förderschulen zu 
etablieren und entsprechende Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu 
ergreifen« (Monitoring-Stelle UN-BRK, 2019, S. 33). Folglich kann die 

28 In der amtlichen deutschen Fassung der UN-BRK, die nicht zu den verbindlichen Sprach-
fassungen zählt (siehe: Art. 50 UN-BRK Verbindliche Wortlaute), wird inclusive education 
system, wie es im englischen Original heißt, mit integratives Bildungssystem übersetzt. 
Aufgrund der missverständlichen und mangelhaften Übersetzung der amtlichen deut-
schen Fassung an dieser und an anderen Stellen wird hier und im Nachfolgenden nach 
der Schattenübersetzung von NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. (2018) zitiert, die dem authen-
tischen Konventionstext eher entspricht. Zur Übersetzungsproblematik siehe: Aichele, 
2008, S. 11ff; Wansing, 2015, S. 43ff.

29 Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-Fach-
ausschuss) ist ein von der UN eingesetztes Kontrollorgan, das die weltweite Umsetzung 
der UN-BRK überwacht (vgl. DIMRE, 2022, o. S.).

30 Angemerkt sei, dass der Begriff der Segregation, der sich hier auf den Prozess und den 
Zustand der Trennung von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung bezieht, 
in dieser Arbeit nicht neben dem Exklusionsbegriff, sondern unter diesem verortet wird. 
Das heißt, Segregation wird als Form der Exklusion aufgefasst.
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1 Die gegenwärtige Exklusion von behinderten Menschen

(Nicht-)Umsetzung der UN-BRK im Erziehungs- und Bildungssektor an 
der (Nicht-)Erfüllung dieser Aufgabe gemessen werden.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 582.418 Schüler*innen 
mit sog. sonderpädagogischer Förderung31 an allgemeinen Schulen und 
an Sonderschulen unterrichtet. 2011 waren es noch 487.718 Schüler*in-
nen. Obwohl die Gesamtzahl der Schüler*innen in Deutschland insgesamt 
deutlich zurückgegangen ist, stieg die absolute Zahl der Schüler*innen 
mit sonderpädagogischer Förderung und mit ihr die sog. Förderquote32 
von rund 6,3 % auf 7,7 % (vgl. KMK, 2022, S. 3f.; Destatis, 2011, S. 12, 
2022, o. S.).33 Von den 582.418 Schüler*innen mit sonderpädagogischer 
Förderung gingen 254.465 in eine allgemeine Schule. Im Vergleich zu 
2011 hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt, sodass die sog. Inklusions-
quote34 von 25,0 auf 44,5 Prozent gestiegen ist. Damals waren es noch 
121.999 Schüler*innen (vgl. KMK, ebd., XXf.). Über zwei Drittel der 
254.465 Schüler*innen mit sonderpädagogischer Förderung entfielen auf 
die Förderschwerpunkte »Lernen« (118.750) sowie »soziale und emo-
tionale Entwicklung« (59.477). Lediglich 14.063 Schüler*innen, die dem 
Förderschwerpunkt »geistige Entwicklung« zugeordnet wurden, be-

31 »Als Schüler/innen mit sonderpädagogischer Förderung werden diejenigen statistisch 
erfasst, die tatsächlich sonderpädagogisch gefördert werden, unabhängig davon, ob ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf förmlich festgestellt wurde oder nicht« (KMK, 2022, 
S. XIII).

32 Die Förderquote zeigt den prozentualen Anteil der Schüler*innen mit sonderpädagogi-
scher Förderung an der Gesamtzahl der Schüler*innen an.

33 Bemerkenswert ist vor allem die Zahl von Schüler*innen, die dem Förderschwerpunkt 
»emotionale und soziale Entwicklung« zugewiesen wurden, die seit 2011 um 58,4 Pro-
zent anstieg (vgl. KMK, 2022, S. XVI). Angesichts der extremen psychischen Belastungen 
in Folge der Coronavirus-Pandemie und der ergriffenen politischen Maßnahmen dürfte 
sich diese Zahl in Zukunft noch weiter erhöhen (vgl. BiB, 2021; Ravens-Sieberer et al., 
2022).

34 Die sog. Inklusionsquote gibt den prozentualen Anteil von Schüler*innen mit sonder-
pädagogischer Förderung an, die an allgemeinen Schulen (Grundschule, Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule) unterrichtet werden. Die Bezeichnung »In-
klusionsquote« ist allein deshalb schon irreführend, weil sie suggeriert, dass das Ziel der 
Inklusion dann erreicht sei, wenn (einzelne) behinderte Schüler*innen eine allgemeine 
Schule besuchen. Jedoch fällt die Überwindung der räumlichen Exklusion keineswegs 
zusammen mit der Überwindung der inhaltlichen Exklusion, die z. B. in individuellen Cur-
ricula für behinderte Schüler*innen zum Ausdruck kommt (vgl. Feuser, 1995, S. 226ff., 
2001, o. S.).
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1 Die gegenwärtige Exklusion von behinderten Menschen

suchten eine allgemeine Schule.35 Das entspricht einem Anteil von etwa 
5,5 Prozent (vgl. ebd., S. 10). Trotz der geringen Anzahl von Schüler*in-
nen auf allgemeinen Schulen, die als »geistig behindert« gelten, scheint 
die stark gestiegene »Inklusionsquote« auf einen positiven Entwicklungs-
trend in Richtung Etablierung eines inklusiven Bildungssystems im Sinne 
der UN-BRK hinzuweisen. Jedoch ist die »Inklusionsquote« allein, wie 
Wocken (2016) hervorhebt, kein geeigneter Parameter für eine vertrauens-
würdige Dokumentation der Inklusionspolitik, sondern vielmehr die För-
derquote in Kombination mit der Exklusionsquote36, die den prozentualen 
Anteil von Schüler*innen in Sonderschulen bezogen auf die Grundgesamt-
heit aller Schüler*innen anzeigt (vgl. S. 1ff.).

Schon in seinen Abschließenden Bemerkungen zur ersten Staatenbe-
richtsprüfung Deutschlands37 hatte sich der UN-Fachausschuss (2015) be-
sorgt gezeigt, »[…] dass der Großteil der Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats segregierte För-
derschulen besucht« (S. 11). An diesem Umstand hat sich bislang nichts 
geändert, da von den 582.418 Schüler*innen mit sonderpädagogischer För-
derung im Jahr 2020 insgesamt 327.953, also rund 55,5 Prozent, in Son-
derschulen unterrichtet wurden. Im Vergleich zu 2011 ist die absolute Zahl 
der Schüler*innen an Sonderschulen nur um rund 38.000 gesunken, was in 
erster Linie an einem Rückgang von Schüler*innen im Förderschwerpunkt 
»Lernen« liegt.38 Zugleich ist jedoch im besagten Zeitraum die absolute 

35 Zur Verteilung der Schüler*innen mit sonderpädagogischer Förderung in den unter-
schiedlichen Schultypen siehe: KMK, 2022, S. 11ff.

36 Wocken (2016) spricht hier von Separationsquote und die Kultusministerkonferenz von 
Förderschulbesuchsrelation (vgl. KMK, 2022, S. XV). In Übereinstimmung mit dem Ge-
brauch der Monitoring-Stelle UN-BRK (2019) wird die Bezeichnung Exklusionsquote 
präferiert.

37 Aktuell befinden wir uns im kombinierten zweiten und dritten Berichtszyklus. Die er-
neute Prüfung und Bewertung der Umsetzung der UN-BRK und des von Deutschland 
2019 eingereichten Staatenberichts durch den UN-Fachausschuss wird frühestens ab 
März 2023 erwartet (vgl. DIMRE, 2022, o. S.). [Anm. d. Verf.: Nach Fertigstellung des Ma-
nuskripts wurden am 08. September 2023 die »Concluding observations on the com-
bined second and third periodic reports of Germany« des UN-Fachausschusses veröf-
fentlicht, die belegen, dass sich an den in diesem Kapitel geschilderten Missständen im 
Kern nichts geändert hat.]

38 Der prozentuale Anteil von Schüler*innen im Förderschwerpunkt »Lernen« ist von 39,8 
Prozent im Jahr 2011 auf 33,3 Prozent gesunken. In absoluten Zahlen ausgedrückt: von 
145.382 im Jahr 2011 auf 109.371 im Jahr 2020 (vgl. KMK, 2022, S. 6). Dieser Rückgang 
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Zahl von Schüler*innen im Förderschwerpunkt »emotionale und soziale 
Entwicklung« von 37.129 auf 44.094 und die absolute Zahl im Förder-
schwerpunkt »geistige Entwicklung« von 74.621 auf 85.977 deutlich ge-
stiegen. Deutschlandweit sank die Exklusionsquote von rund 4,7 Prozent 
im Jahr 2011 auf rund 4,28 Prozent im Jahr 2020 minimal – seit den Emp-
fehlungen des UN-Fachausschusses 2015 lediglich um 0,01 Prozent (vgl. 
KMK, 2022, S. 5ff.).

Aus den angeführten Daten ist zu schließen: »An den Förderschulen 
verbleiben in erhöhtem Maße Schülerinnen und Schüler mit höherem Pfle-
gebedarf, mit höherer intellektueller Beeinträchtigung, mit mehrfachen 
Schädigungen und mit sog. auffälligen Verhaltensweisen« (Bernasconi et 
al., 2022, S. 313). Darüber hinaus wird deutlich, dass die Erhöhung der 
»Inklusionsquote« in keinem direkten Verhältnis zur Senkung der Ex-
klusionsquote steht. So lässt sich erstere keineswegs monokausal aus der 
»Leerung« der Sonderschulen ableiten. Vielmehr ist sie darauf zurückzu-
führen, dass einer steigenden Zahl von (»Risiko«-)Schüler*innen in den 
allgemeinen Schulen – wie die Förderquote zeigt – ein sonderpädagogi-
scher Förderbedarf attestiert wurde und wird (vgl. Rackles, 2021, S. 67ff.; 
Wocken 2016, S. 4ff.). Dementsprechend spricht Wocken (2016) in Bezug 
auf die gesamtdeutsche Situation im Bildungsbereich von einer ›Etikettie-
rungsschwemme‹ (S. 1) bei gleichzeitigem ›Separationsstillstand‹ (ebd.). 
Sicherlich sind in einigen Bundesländern bei der Umsetzung von Artikel 
24 UN-BRK (erhebliche) Fortschritte zu verzeichnen, was allerdings nicht 
über die Stagnation und den Rückschritt in den meisten anderen hinweg-
täuschen darf (vgl. Rackles, 2021).39 Angesichts dessen verwundert es auch 
nicht, wenn der amtierende Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen im Bereich der schulischen In-
klusion an vielen Stellen eher eine Rolle rückwärts als zügige Schritte nach 
vorn sieht (vgl. Ehlers, 2022, S. 343). Festzuhalten bleibt, dass es der Bun-
desrepublik Deutschland nicht gelungen ist, ein inklusives Bildungssystem 
zu etablieren, wie von der UN-BRK gefordert. Die ausgrenzende Beschu-
lung im achtgliedrigen Sondersystem, das 2020 lediglich 23,0 Prozent der 

dürfte ein Grund dafür sein, dass die Gesamtzahl von Sonderschulen zwischen 2011 und 
2020 um 476 abnahm (vgl. Statista, 2022, o. S.).

39 Auf den Umsetzungsstand in den einzelnen Bundesländern, der aufgrund des föderalen 
Systems in Deutschland mitunter große Unterschiede aufweist, kann hier nicht geson-
dert eingegangen werden. Einen Überblick gibt Rackles, 2021.
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Schüler*innen mit einem Hauptschulabschluss verließen, hat freilich auch 
gravierende Auswirkungen auf den nächsten Bereich, der etwas näher be-
leuchtet werden soll (vgl. KMK, ebd., S. XXIV).

Obgleich die UN-BRK behinderten Menschen das Recht auf die Mög-
lichkeit zuerkennt, »[…] den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
die in einem offenen, inklusiven und […] zugänglichen Arbeitsmarkt und 
Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird« (Art. 27), kann bis 
in die Gegenwart hinein von Inklusion im Lebensbereich Arbeit nicht die 
Rede sein. Bereits in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staa-
tenbericht der Bundesrepublik Deutschland hatte sich der UN-Fachaus-
schuss (2015) besorgt über die ›Segregation auf dem Arbeitsmarkt des Ver-
tragsstaates‹ (S. 4) geäußert. In der vier Jahre später publizierten Analyse 
Wer Inklusion will, sucht Wege der Monitoring-Stelle UN-BRK (2019) heißt 
es demgemäß, dass »[…] Menschen mit Behinderungen auch im zehnten 
Jahr nach Inkrafttreten der UN-BRK noch deutlich stärker vom Arbeits-
markt ausgegrenzt [werden] als nichtbehinderte Menschen« (S. 41). Dieser 
Sachverhalt lässt sich eindrücklich anhand der Arbeitslosenquote von sog. 
schwerbehinderten Menschen40 illustrieren, die 2020 bei 11,8 Prozent lag, 
während die Arbeitslosenquote allgemein bei 7,3 Prozent lag. Zum Ver-
gleich: 2009 betrug die Arbeitslosenquote von schwerbehinderten Men-
schen 14,6 Prozent und die Arbeitslosenquote allgemein 10,5 Prozent (vgl. 
DGB, 2021, S. 4). Die Senkung der beiden Quoten im besagten Zeitraum 
führte folglich nicht zur Verringerung des prozentualen Abstands zwischen 
ihnen, der als Indikator der ›andauernd überdurchschnittlichen Arbeits-
losigkeit schwerbehinderter Menschen‹ (ebd.) gelten kann. Im Gegenteil, 
er hat sich sogar vergrößert. Im Jahr 2009 belief er sich auf 4,1 und im Jahr 
2020 auf 4,5 Prozentpunkte (vgl. ebd.). Bezeichnend ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass arbeitslose schwerbehinderte Menschen laut der Bun-
desagentur für Arbeit (2022) besser qualifiziert sind als arbeitslose nicht-
schwerbehinderte Menschen, jedoch seltener eine Arbeitsstelle finden.41 In 
absoluten Zahlen ausgedrückt waren 2021 im Jahresdurchschnitt 172.000 
schwerbehinderte Menschen arbeitslos (vgl. S. 4 u. S. 12ff.).

40 Im Sinne des Sozialgesetzbuches sind Menschen dann »schwerbehindert«, »[…] wenn 
bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt […]« (§ 2 Abs. 2. SGB IX).

41 »Im Jahresdurchschnitt 2021 hatten 55 Prozent der schwerbehinderten Arbeitslosen 
einen Berufs- oder Hochschulabschluss – bei nicht-schwerbehinderten Arbeitslosen 
waren es 45 Prozent« (Bundesagentur für Arbeit, 2022, S. 13).
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